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77. Jahrgang

Montag, 19. April 2021

B 1179

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des ZMS  
für das Jahr 2021

Bekanntmachung über den Erlass der Entwicklungssatzung 
Oberwinzer nördlich der bestehenden Ortsabrundungssatzung 
insbesondere zwischen Kernerweg und Dornfelder Weg  

Der Stadtrat der Stadt Regensburg hat 
für das oben bezeichnete Gebiet am 
25.03.2021 die Entwicklungssatzung 
Oberwinzer als Satzung gemäß  
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB), Art. 81 Abs. 1 Bayerische  
Bauordnung (BayBo) und Art. 23  
Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern beschlossen. Die Entwicklungs-
satzung tritt mit dieser Bekanntma-
chung nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Kraft. 

Gemäß § 34 Abs. 6 in Verbindung mit  
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch wird die  
Entwicklungssatzung mit Begründung 
vom Tag der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung an zu jedermanns 
Einsicht bei der Stadt Regensburg, 
Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, 
D.-Martin-Luther-Straße 1, während der 
Öffnungszeiten für den allgemeinen Be-
sucherverkehr (Montag bis Mittwoch von 

8.30 bis 12.00 Uhr, Donnerstag von  
8.30 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis  
12.00 Uhr) bereitgehalten. Auf Verlangen 
wird über den Inhalt der Entwicklungs-
satzung Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 44 BauGB: 
Es wird auf die Vorschriften des  
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie  
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der vorstehenden 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Regensburg unter Darlegung des die 
Verletzung oder den Mangel begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 

Regensburg, 12.04.2021

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin

Die Haushaltssatzung des Zweckver-
bandes Müllverwertung Schwandorf für 
das Jahr 2021 wurde im Amtsblatt der 

Regierung der Oberpfalz Nr. 3/2021 vom 
15. März 2021, Seite 68, amtlich bekannt 
gemacht.
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
21 A 077 – Straßendeckenerneuerung 
2021/2022 im Stadtgebiet 

21 A 076 – Baumeisterarbeiten,  
document Kepler

21 A 079 – Baustelleneinrichtungs- 
arbeiten, document Kepler

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


